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Prof. Dr. Friederich
Reimoser

Häufig ist unklar, ob und
wie die Schadensbeur-
teilung objektiv durch-

geführt werden soll. Dies trifft
vor allem auf die Verbissschäden
am Wald zu. Nicht jeder vom
Schalenwild verbissene Zweig
bedeutet Schaden für den Baum
und nicht jeder geschädigte
Baum bedeutet Schaden für den
Waldbestand. Für eine sachliche
Diskussion und zur Vermeidung
von Konflikten, die sich aus
falschen, voreiligen Schlüssen er-
geben, werden hier Objektivie-
rungsgrundsätze und Beurtei-
lungskriterien zusammengefasst.

„Schaden“
oder lediglich
Wildeinfluss?

Zunächst ist zu berücksichtigen,
unter welchen Bedingungen
überhaupt von „Schaden“ die Re-
de sein kann. Die Feststellung ei-
nes Schadens bedarf stets eines
SOLL-IST-Vergleiches, und le-
diglich dann, wenn ein festge-

stellter IST-Zustand dem vorge-
gebenen SOLL-Zustand nicht
entspricht, liegt Schaden vor.

Falls nur IST-Zustände ver-
glichen werden, beispielsweise
Verbissprozente aus mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren, so
kann dadurch zwar ein Wildein-
fluss und dessen Entwick-
lungstendenz, nicht jedoch ein
Schaden am Waldbestand festge-
stellt werden. SOLL-Werte für die
Waldverjüngung (zum Beispiel
Mindeststammzahl, Baumarten-
anteile, Verjüngungssicherungs-
zeitraum) lassen sich vom Ver-
jüngungsziel, beispielsweise in
Abhängigkeit von Waldgesell-
schaft und Waldfunktion, für je-
den Waldbestand herleiten. 

Für die Festlegung von
SOLL-Grenzwerten beziehungs-
weise Verbiss-Toleranzgrenzen
ist es von wesentlicher Bedeu-
tung, ob das Verjüngungsziel aus
betrieblicher Sicht (zum Beispiel
als waldbauliches Optimalziel)
oder aus landeskultureller Sicht
(als „landeskulturelle Mindest-
zielsetzung“) definiert wird. Auf-
grund von unterschiedlichen Zie-
len und Grenzwerten kann der
festgestellte Wildschaden auch
bei gleichem Einfluss des Wildes
sehr unterschiedlich hoch sein.

Der Wildeinfluss kann am

besten durch den Vergleich der
Jungwaldentwicklung ohne und
mit Wildeinwirkung sichtbar ge-
macht werden: Kontrollzaun und
ungezäunte Vergleichsfläche.
Dieser Vergleich liefert zwei IST-
Zustände: Waldentwicklung bei
aktuellem Wildeinfluss und
Waldentwicklung bei vollständi-
gem Ausschluss des Schalenwil-
des. 

Um einen Wildschaden fest-
stellen zu können, müssen diese
beiden IST-Werte mit einem vor-
gegebenen SOLL-Wert vergli-
chen werden. Der Verjüngungszu-
stand innerhalb des Zaunes, der
nicht natürlich ist (völliger Wildaus-
schluss) und der auch nicht der er-
wünschte Waldzustand sein muss,
ersetzt nicht die Vorgabe von be-
standesbezogenen SOLL-Werten.

Stimmt die
Prognose?

Die Feststellung von Verbiss-
schäden am Jungwuchs des Wal-
des stellt immer eine Schadens-
prognose dar, weil der eigentliche
Schaden erst später eintritt, zum
Beispiel zum Zeitpunkt der Holz-
ernte oder wenn sich eine wild-
bedingte Verschlechterung von
erwünschten Waldfunktionen er-
gibt. Je früher diese Prognose ge-
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Schaden oder 
nicht Schaden?
Wann ist eigentlich von Wildschaden zu sprechen? Pflanzenfresser
ernähren sich bekanntlich von Pflanzen, ohne dass dies gleich als 
Schaden zu werten ist. „Schaden" ergibt sich grundsätzlich erst aus der
Sicht eines Geschädigten, in der Regel aus dem Blickwinkel eines 
oder mehrerer Menschen. Deshalb spielt Subjektivität auch bei der 
Beurteilung von Wildschäden eine große Rolle 

Ein Bild, das so manchem Förster
oder Waldbauern die Zornesröte
ins Gesicht treibt.Fo
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stellt wird, desto unsicherer ist
sie, weil sich die Reaktionen des
betreffenden Waldbestandes und
sein Ausgleichs- und Regenerati-
onsvermögen nur beschränkt
vorhersagen lassen. 

Ursache und Wirkung – Wild-
verbiss und Wildschaden – kön-
nen im Wald viele Jahrzehnte
auseinanderliegen. Dadurch ist
es oft sehr schwierig, den am
Wald tatsächlich entstehenden
Wildschaden bereits im Jahr des
Verbisses einigermaßen sicher
einzuschätzen. Das steht im star-
ken Gegensatz zu den Wildschä-
den in der Landwirtschaft, wo der
Schaden meist innerhalb eines
Jahres eintritt und dadurch we-
sentlich leichter erfasst werden
kann.

Schritte einer
objektiven Wild-
schadensdiagnose 

Trotz der angeschnittenen Pro-
blematik kann einiges für die Ob-
jektivierung der Wildschadensbe-
urteilung getan werden. Dabei
sind Kontrollzäune zwar vorteil-
haft, aber nicht bei allen Fragen
unbedingt erforderlich. Als „Ob-
jektivierung“ ist in diesem Zu-
sammenhang jede Einschrän-

kung des subjektiven Ermessens-
spielraumes im Interesse der Ver-
meidung von Missverständnis-
sen und Konflikten zu verstehen.
An einem Beispiel sollen die
wichtigsten Objektivierungs-
schritte, die in der Praxis in einem
Zuge in sehr kurzer Zeitspanne
ablaufen können, systematisch
nachvollzogen und bewusst ge-
macht werden. 

Zustandsdiagnose: Stellen sie
sich vor, sie stoßen bei einem

Waldbegang auf eine stark ver-
bissene Weißtanne (Abbildung 1)
und sollen feststellen, ob dieser
Verbiss Wildschaden bedeutet
oder nicht. Bei systematisch ab-
laufender Beurteilung (Abbil-
dung 2) sollte die erste Frage lau-
ten: Handelt es sich beim Stand-
ort dieses Baumes überhaupt
um eine verjüngungsnotwendige
Waldfläche? Das ist lediglich
dann der Fall, wenn für den be-
troffenen Waldbestand ein aktu-
eller Verjüngungsbedarf besteht. 

Nicht verjüngungsnotwendig
sind in der Regel Dickungen, ge-
sunde Stangenhölzer und jünge-
re, geschlossene Baumhölzer.
Wenn in solchen Beständen nach
einer Läuterung oder Durchfors-
tung vorübergehend Naturver-
jüngung aufwächst, die nach eini-
gen Jahren infolge von zuneh-
mendem Kronenschluss und
Lichtmangel wieder abstirbt, so
bedeutet auch ein Totalverbiss zu
diesem Zeitpunkt keinen Wild-
schaden für den betroffenen
Waldbestand. 

Ein verbissbedingter Ausfall
von Jungbäumen erfolgt in die-
sem Fall im Rahmen der soge-
nannten kompensatorischen
Sterblichkeit, wobei es im hier be-
handelten Zusammenhang letzt-
lich unbedeutend ist, durch wel-
che Ursache die sich vorüberge-
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Abbildung 1: Verbissene Tanne –
Wildschaden ja oder nein?

Abbildung 2: Hilfsschema zur
Objektivierung der Wildschadens-
beurteilung bei Verbiss.

Dem Rehwild als Konzentrat-
selektierer schmecken frische
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hend entwickelnden Bäumchen
wieder absterben. Erst zu einem
späteren Zeitpunkt, wenn der be-
troffene Waldzustand verjüngt
werden soll und die Lichtverhält-
nisse dies zulassen, ist die Ent-
stehung von Wildschaden mög-
lich. 

Als verjüngungsnotwendig
gelten in der Regel Jungwuchs-
bestände bis die Wipfeltriebe der
Reichweite des Wildäsers ent-
wachsen sind (zum Beispiel Jung-

waldbestände bis 1,3 Meter
Höhe), ältere stärker aufgelichte-
te Baumholzbestände, kranke
oder umwandlungsbedürftige
jüngere Bestände sowie Plenter-
wald. Auch Verbisskontrollzäune
sollten auf verjüngungsnotwen-
digen Waldflächen angelegt wer-
den. 

Falls es sich bei unserem Bei-
spiel um einen verjüngungsnot-

wendigen Bestand handelt, ist als
nächstes abzuklären, ob die Tan-
ne eine Zielbaumart ist oder ob
sie an diesem Standort nicht vor-
zukommen braucht. Verbiss an
einer im Verjüngungsziel nicht er-
wünschten, vielleicht standorts-
widrigen Baumart darf nicht als
Schaden bezeichnet werden.

Falls die Baumart Tanne aber
vorkommen soll, dann gilt auch
der nächste Beurteilungsschritt
(vgl. Abb. 2) noch nicht der vor

uns stehenden verbissenen Tan-
ne (Abb. 1), sondern den unver-
bissenen Tannen im Jungbe-
stand. Die Frage ist: Sind Anzahl
und Verteilung der unverbisse-
nen Tannen für die weitere Ent-
wicklung des Waldes ausrei-
chend? Eine objektive Antwort
ist erst dann möglich, wenn ein
klar definiertes Verjüngungsziel
vorliegt, wenn also ein Mindest-

wert festgelegt ist, wie viele Bäu-
me sich unbeschädigt entwickeln
können müssen (zum Beispiel
3 000 Bäume je Hektar) und wie
hoch der Tannenanteil mindes-
tens sein muss (SOLL-Anzahl
beispielsweise 300 pro Hektar,
das sind zehn Prozent der gefor-
derten Gesamtstammzahl). 

Beim SOLL-IST-Vergleich
und der Feststellung der unver-
bissenen Bäume ist stets von den
höchsten Individuen der betref-

fenden Zielbaumart, in unserem
Fall von den höchsten Tannen in
der Verjüngung (den sogenann-
ten Oberhöhenbäumen bezie-
hungsweise der Jungtannen-
Oberschicht) auszugehen. Wenn
zum Beispiel neben der verbisse-

nen Tanne (Abb. 1) mindestens
gleichhohe unverbissene Tannen
in ausreichender Anzahl vorhan-
den sind, dann ist diese Tanne
nicht wichtig und scheidet aus
dem weiteren Beurteilungspro-
zess aus; nur wenn zu wenige sol-
cher unverbissenen Tannen im
Bestand vorhanden sind, ist die-
se Tanne von Bedeutung für die
weitere Schadensbeurteilung –
nur dann kommt es auch auf die-
se Tanne an! 

Jetzt erst schwenkt der Blick
von der Beurteilung des Waldbe-
standes auf die Beurteilung des
Einzelbaumes. Nun gilt es abzu-
schätzen, ob unsere Tanne durch
den festgestellten Verbiss auch
tatsächlich geschädigt ist. So ist
zum Beispiel bekannt, dass Sei-
tentriebverbiss dem Höhen-
wachstum der Jungbäume viel
weniger schadet als Wipfeltrieb-
verbiss, und dass der Verbiss un-
terhalb des obersten Kronendrit-
tels unbedeutend ist. 

Bei gepflanzter Fichte wurde
beispielsweise nachgewiesen,
dass Seitentriebverbiss praktisch
nur in Kombination mit Wipfel-
triebverbiss zu einem messbaren
Höhenzuwachsverlust führt und
dass Wipfeltriebverbiss sich erst
dann negativ auf das Höhen-
wachstum auswirkt, wenn er in
mindestens zwei Jahren erfolgt,
während ein einmaliger Wipfel-
verbiss sogar einen Zuwachsge-
winn durch längere Folgetriebe
bewirken kann (Pollanschütz
1984, 1995). 

Ist unsere Tanne (Abbildung
1) nun durch Verbiss geschädigt
oder nicht? Als Prüfkriterien sind
vor allem Wachstum, Qualität
und Konkurrenzkraft entschei-
dend. Obwohl die Wipfeltriebe
kaum geschädigt sind, wollen wir
annehmen, dass der sehr starke
Seitentriebverbiss den Baum
schädigt. Es liegt also Verbiss-
schaden vor.

Schließlich gilt es noch abzu-
klären, ob der Verbissschaden an
der Tanne durch Wild bezie-
hungsweise durch Schalenwild
erfolgt ist. Nur Wild, das laut
Jagdgesetz als solches definiert
ist, kann Wildschaden bewirken.
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Bei der Beurteilung von Schlag-
oder Fegeschäden sollte man nach
dem gleichen Schema vorgehen.
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Verbissschäden durch Weidevieh
oder Mäuse zum Beispiel, die
dem Wildverbiss ähnlich sehen,
sollten nicht mit diesem ver-
wechselt werden. Es hätte wenig
Sinn, Hirsche oder Rehe zu re-
duzieren, um Schäden durch
Mäuse oder Weidevieh zu ver-
hindern.

Nehmen wir an, unsere Tan-
ne ist durch Wild verbissen. Jetzt
erst ist klar, dass ein Wildscha-
densfall vorliegt, der in unserem
Beispiel durch Verbiss bewirkt
wurde. Die Zustandsdiagnose ist
somit abgeschlossen. Nötigen-
falls folgt nun die Berechnung
einer Verbissschadensentschädi-
gung, zum Beispiel mit Hilfe di-
verser Bewertungstafeln.

Bei der Beurteilung von Fe-
ge- und Schlagschäden an jungen
Bäumen (bis ungefähr drei Meter
Baumhöhe) gilt grundsätzlich das
gleiche Beurteilungsschema wie

bei der Feststellung des Verbiss-
schadens. Bei Schälung ergeben
sich jedoch andere Kriterien für
die Schadensbeurteilung. Dabei
sind vor allem die Dauer zwi-
schen Schälungszeitpunkt und
Holzernte und der davon abhän-
gige Fäulefortschritt im Baum-
stamm, der zu Qualitäts- und Sta-

bilitätsverlusten führt, von we-
sentlicher Bedeutung. 

Wenn beispielsweise Bäume
innerhalb von wenigen Jahren
nach der Schälung im Zuge von
routinemäßigen Durchforstun-
gen oder Endnutzungen geerntet
werden – wenn sie also auch oh-
ne Schälung bald entnommen
oder natürlich ausfallen würden –
so ergeben sich meist keine Schä-

Ist die Pflanze dem Wild aus, bezie-
hungsweise über den Äser gewach-
sen, kann nicht mehr von Verbiss-
schaden gesprochen werden.
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„Musterländle“
Auch in Deutschland gibt es neue progressive Mo-
delle: Durch die Initiative „Wald–Wild–Neue Wege“
des Ministeriums für ländlichen Raum, der Forstli-
chen Versuchsanstalt (FVA) und des Landesjagdver-
bandes in Baden-Württemberg erfährt Wildverbiss
in Naturverjüngungen eine neue Beurteilung. Hin-
tergrund für diese Initiative ist, dass der Wald einen
wichtigen Lebensraum für zahlreiche Wildtiere dar-
stellt, und deren Ansprüche auch Gegenstand der
forstlichen Betriebsplanung sein müssen. 

Ziel ist die Lösung der komplexen Probleme im
Bereich Wald, Wildtier und Mensch durch Kommuni-
kation und Kooperation zwischen Jägern, Förstern,
Waldbesitzern und Naturschützern.

Die Instrumente der Beurteilung von Wildverbiss
in Naturverjüngungen in Baden-Württemberg sind: 
• Das forstliche Gutachten zum Abschussplan: Es
betrachtet den Zustand der Verjüngung im gesam-
ten Jagdrevier, sagt aber nichts darüber aus, ob ein
waldbaulicher Schaden vorliegt oder nicht!
• Das Kontrollzaunverfahren: Es zeigt den Unter-
schied der Vegetationsentwicklung mit Wild- und oh-
ne Wildeinfluss. Da die Situation im Zaun eine un-
natürliche ist, ist eine direkte waldbauliche Bewer-
tung nicht möglich.
• Das Verfahren der FVA zur momentanen Bewer-
tung von Wildverbiss in Naturverjüngungen: Hierbei
wird nicht bestimmt, wie viel Prozent der Bäumchen
verbissen sind (Rosenheimer Modell), sondern be-
trachtet, ob genügend unverbissene vorhanden
sind, um ein definiertes waldbauliches Ziel zu errei-
chen. 

Als Schätz- und Messverfahren, das auf sys-
tematisch verteilten, zehn Quadratmeter großen
Probekreisen basiert, werden Zuwachsverluste und
Entmischungsprozesse bewertet. Bei hoher Verbiss-
belastung ist nicht nur die einfache Erhöhung der
Abschusszahlen vorgesehen, sondern auch eine Er-
arbeitung jagdlicher und forstlicher Konzepte und
Strategien.

Auf Details des Verfahren selbst soll hier aus
Platzgünden nicht eingegangen werden. Auskunft
erteilen hier gerne Dr. Rudi Suchant oder Friedrich
Burghardt an der Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt, Arbeitsbereich Wildökologie, Wonn-
haldestraße 4, 79100 Freiburg, E-Mail: Friedrich.
Burghardt@forst.bwl.de.

Dort kann auch an kostenlosen Seminaren teil-
genommen werden, die ich jedem Jäger wärmstens
empfehle, um forstliche Hintergründe zu erfahren.

Der Kern dieses vorbildlichen Verfahrens ist die
von Jägern und Förstern gemeinschaftlich durchge-
führte Datenerfassung. Hier hat das „Ländle“ einen
großen Schritt in Richtung einer konfliktärmeren Zu-
kunft für Wald und Wild getan: Man spricht nicht über-
einander, sondern miteinander! Erich Kaiser
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den. Das Fegen älterer Bäume
(über zirka drei Meter) ist analog
zur Schälung zu beurteilen.

Ursachendiagnose: Wenn der
soeben festgestellte Wildschaden
effizient verhindert werden soll,
sollte nun eine Ursachendiagno-
se folgen. Um erfolgreich Maß-
nahmen setzen zu können, gilt es
dabei vor allem folgendes mög-
lichst genau festzustellen:
• Welche Wildarten bereiten Pro-
bleme? Wenn mehrere Schalen-
wildarten im selben Gebiet vor-
kommen, sollten sich die Gegen-
maßnahmen primär auf die schä-
digende(n) Wildart(en) konzen-
trieren. Eine ungezielte Ausrich-
tung der Maßnahmen auf alle
vorkommenden Schalenwildar-
ten verzögert oder unterbindet
den Erfolg.  
• In welcher Jahreszeit erfolgen
die Schäden? Je besser das be-
kannt ist, desto gezielter kann
vorgegangen und desto rascher
kann das Problem gelöst werden.
Bei einem Fehlen dieser Kennt-
nisse tritt nicht selten der Fall ein,
dass jenes Reh-, Gams- oder Rot-
wild, das beispielsweise im Früh-
jahr im Problemgebiet seinen
Einstand hat und immer wieder
den Schaden bewirkt, gar nicht
bejagt, aber anderes Wild dersel-
ben Art, das sich im Herbst dort
schadensfrei aufhält, unnötig
scharf bejagt wird. Dies würde le-
diglich eine Reduktion des Wild-
bestandes, aber nicht des Wild-
schadens bewirken.
• Wie ist die Wildschadenanfäl-
ligkeit des Biotops? 
• Des weiteren sind die eigentli-
chen Verschulder der Wildschä-
den, also die stets vom Menschen
ausgehenden Hintergrundursa-
chen, die in forstlichen, jagdli-
chen, touristischen und anderen
Bereichen liegen können, soweit
als möglich abzuklären.

Eine objektive Zustandsdia-
gnose und eine möglichst gründ-
liche Ursachenanalyse sind die
Voraussetzung für Konfliktver-
meidung und eine erfolgreiche
Therapie. Dies gilt sowohl für das
Management des Schalenwildes
als auch des Waldes und der Qua-
lität der Wildtierhabitate.
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